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Protokoll 

in dem Rechtsstre· 

Carsten Richte 

- Kläger und Berufungsk äger -

gegen 
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- -lagter und Berufungst klagter -

Beigeladen: 

Anwesend: 
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Stuttgart, ~en 26.04.2 23 
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Von der Hinzuziehung eines Urkundsbeamten als Schr~ührer wird abgesehen. 

I 
Es sind erschienen: 

für den Kläger

I 

l 
I 

f9r.den Beklagt

für die Beigeladene niemand 
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Der Berichterstatter trägt den Sachverhalt vor. Die Sach- u d Rechtslage wird m~t den Beteili 
erörtert. 

I 
Um 11 :05 Uhr betritt der Betreuer des Klägers, Herr  den Sitzungssaal umd nimmt an 

I Termin teil. 
! 

Der Berichterstatter führt aus, dass das Begehren des Kl gers, eine ErhöhuJi seines mo atli
chen Regelsatzes im Jahre 2020 um 84,95 E und im Jahr 2021 um 84,49 E der streitge en
ständliche Zeitraum geht vom 1. Januar 2020 bis 28. Feb ar 2021 -keine A ssicht auf olg 
haben dürfte. Als Anspruchsgrundlage hierfür kommt § 2 a Abs. 4 Nr. 2 SG XII in Betr cht. 
Danach wird der Regelsatz im Einzelfall abweichend von er maßgebenden .9Qelbedarfs tufe 
festgesetzt, wenn ein durch die Regelbedarfe abgedeckter edarf nicht nur einrpalig, sonde für 
eine Dauer von voraussichtlich mehr als einem Monat una~sweichlich in mehr ~ls geringem Um
fang oberhalb durchschnittlicher Bedarfe liegt, wie sie sie nach den bei der ~rmittlung de Re
gelbedarfe zu Grunde liegenden durchschnittlichen Ve rauchsausgaben ~rgeben un die 
dadurch bedingten Mehraufwendungen begründbar nicht nderweitig ausgegli~hen werden kön
nen. Das Tatbestandsmerkmal .unausweichlich" dürfte vlr1iegend nicht erfüll~ sein. Der K äger 
begründet den geltend gemachten Anspruch damit, dass r gemäß§ 14 Nr. 1 ;b des Wohn und 
Betreuungsvertrages nach§ 3 WTPG vom 21. Januar 20 0 verpflichtet sei, monatlich 10 91 € 
als Entgelt für Verbrauchsgüter und Ausstattung zur Hau1haltsführung nach §: 4 (dieses V rtra
ges) ohne Nahrungsmittel und Getränke (.Selbstversorgu g und Ernährung") zu zahlen. r Re
gelsatz in Regelbedarfsstufe 2 jedoch enthalte fllr diese Bedarfe, für die er ~ieses mona liehe 
Entgelt zu entrichten habe, lediglich einen Anteil von 23,96:€ im Jahre 2020 bzw. 24,42 E im ahre 
2021. Damit bestehe für ihn monatlich im Sinne der Difftrenz unausweislich .ein entspre hend 
höherer Bedarf, der zu einer Erhöhung seines Regelsatzes führen müsse. Dies~>ezüglich ve eist 
der Berichterstatter auf den Aufsatz von Roland Rosen;w .,Überhöhte Forderungen der Leis
tungserbringer als Folge der budgetneutralen Umstellung ~er Eingliederungshilfe und der pas
sung des Regelsatzes nach§ 27 a Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 sqB XII" in der Zeitschrift für das F ·rsor
gewesen, Ausgabe April 2022. Ausgehend von dem Ge~tz zur Regelung von Verträge über 
Wohnraum, Pflege- und Betreuungsleistungen (Wohn- urid Vertragsgesetz, \fi?BVG) hat d 
ger gemäß § 7 Abs. 2 des WBVG als Verbraucher da~: vereinbarte Entgelt zu zahlen, 
dieses insgesamt und nach seinen Bestandteilen im V·e ältnis zu den Leistungen ange 
ist. Ausgehend hiervon hat der Berichterstatter zwingen . im Rahmen der gerichtlichen 
mittlungspflicht gemäß§ 103 Sozialgerichtsgesetz den ~igeladenen Einrichtungsträger anach 
befragt, das monatliche Entgelt für Verbrauchsgüter unp Ausstattung zur Hfiushaltsführ ng in 
Höhe von 108,91 € kalkulatorisch darzulegen, um beurt~ilen zu können, ob :es sich hier ei um 
ein angemessenes Entgelt für eine entsprechende Gege Ieistung der Beigeladenen hand lt. Da
bei dürften insbesondere die Anschaffungskosten der B igeladenen für die entsprechen e Ver
brauchsgüter und für die entsprechende Ausstattung a,.r Haushaltsführung kalkulatori h die 
Höhe des monatlichen diesbezUgliehen Entgelts bestim~en. 

; . 
I 

Auf entsprechende Befragung hat die Beigeladene mit Sehreiben vom 7. September 2022 'edoch 
ausgeführt, dass die .. vom Gericht gewünschte konkrete' Kalkulation für dieses Entgelt im streiti
gen Zeitraum nicht vorläge". Weiter hat sie in diesem S hreiben ausgefOhrt, dass .das n eh Ab
schluss der Kostenermittlungen und Zuordnung gefun ene Ergebnis dem ~etrag ents 
könne, der in den Umstellungsregelungen ausgewiesen sei oder höher bzw; niedriger a 
könne". Damit steht fest, dass sich das Gericht nicht d von überzeugen ka~n. dass es ich bei 

I 
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dem monatlichen Entgelt in Höhe von 108,91 € um ein an emessenes Entgett!fOr eine ent pre
chende Gegenleistung der Beigeladenen handelt. Die Bei eladene räumt ein.!dass dieser mo
natliche Betrag nicht auf einer entsprechenden Kalkulation beruht. sondern sictl rechneris aus 
der Übergangsvereinbarung zur Umsetzung des Bundestei habegesetzes in Ba~en-Württem erg 
vom 18. April 2019 ergibt. ln § 6 Abs. 8 dieser Übergangs ereinbarung für Ba~en-Württem erg 
wird der Rechenweg für eine .. budgetneutrale Umstellung" argesteltt. Aus diesbm .Rechen eg" 
folgt die Höhe des monatlichen Betrages, der dem Kläger f'l Betreuungsvertra~ vom 20. Ja uar 
2020 für Verbrauchsgüter und Ausstattung zur Haushalts hrung in Rechnun$ gestellt wo den 
ist. Davon ausgehend kann der Kläger dem Gericht nich die Überzeugung ~rschaffen. ass 
gemäß§ 7 Abs. 2 des WBVG das vereinbarte Entgelt in 14 Nr. 1 b des Heirhvertrages a ge-

• messen ist. Dies führt gemäß§ 16 WBVG dazu, dass die Vereinbarung diese$ Teilentgelt un-
wirksam ist. Hiervon ausgehend schuldet der Kläger das .. vereinbarte" T eile*gelt seit Ja uar 
2020 der Beigeladenen nicht. Dies bedeutet im Sinne von§ 27 a Abs. 4 Nr. 2 SGB XII, da s es 
sich nicht um einen .. unausweichlichen" höheren Bedarf h delt. i 

Deshalb dürfte die Berufung des Klägers keine Aussicht a Erfolg haben. 

Die Bevollmächtigte des Klägers und sein Betreuer erklär, 'n sodann, dass die Berufung zu "ck
genommen wird. 

laut diktiert und genehmigt -

Beginn des Termins: 11 :00 Uhr 
Ende des Termins: 11 :35 Uhr 

Richter am Landessozialgericht 




